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§ 2 FPG-DV Einschrankung der
Passpflicht

FPG-DV - Fremdenpolizeigesetz-Durchfihrungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.08.2023

§2.
Teilnehmer an Schulreisen mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union bendtigen fur einen
Kurzaufenthalt im oder fur die Durchreise durch das Hoheitsgebiet keinen Reisepass, wenn

1. 1.der Schuler als Mitglied einer Schilergruppe einer allgemein bildenden Schule im Rahmen eines Schulausfluges
reist und

2. 2.der Schiler von einem Lehrer der betreffenden Schule begleitet wird, der eine von dieser Schule ausgestellte
Liste der mitreisenden Schiler vorweisen kann, die den Zweck und die Umstande des beabsichtigten Aufenthalts
oder der Durchreise belegt und die Identitat des Schulers entweder durch ein aktuelles Foto in dieser Liste oder
durch einen eigenen Lichtbildausweis festgestellt werden kann und

3. 3.die zustandige Behorde des betreffenden Mitgliedstaates bestatigt, dass der Schiler in diesem Staat wohnhaft
und zur Wiedereinreise berechtigt ist, und versichert, dass das Dokument beglaubigt ist.

In Kraft seit 01.01.2006 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fpg-dv/paragraf/2
file:///

	§ 2 FPG-DV Einschränkung der Passpflicht
	FPG-DV - Fremdenpolizeigesetz-Durchführungsverordnung


